	Änderungen in der Spezifischen Förderrichtlinie zur „Pflegegeldergänzungsleistung für
Persönliche Assistenz“ für Menschen mit Behinderung, die der FSW bekannt gab:

	Alt
	Neu

	Wirksamkeit 1. April 2008
	Wirksamkeit 1. Jänner 2010

	2. Definitionen

a) „Behinderung“: als behindert gelten Personen,

die infolge eines schweren, vorrangig körperlichen

Leidens oder Gebrechens in ihrer

Fähigkeit, eine angemessene Erziehung und

Schulbildung zu erhalten oder einen Erwerb

zu erlangen oder beizubehalten, dauernd

wesentlich beeinträchtigt sind

b) „Persönliche Assistenz“: ist jede Form der

persönlichen Hilfen in den Bereichen Haushalt,

Körperpflege/Grundbedürfnisse, Erhaltung

der Gesundheit, Mobilität, Kommunikation

und Freizeit, die Menschen mit Behinderung

in die Lage versetzt, im eigenen

Privathaushalt ihr Leben selbstbestimmt und

eigenverantwortlich zu führen
	2. Definitionen

a) „Behinderung“: als behindert gelten Personen,

die infolge einer schweren, vorrangig körperlichen

Beeinträchtigung in ihrer

Fähigkeit, eine angemessene Erziehung und

Schulbildung zu erhalten oder einen Erwerb

zu erlangen oder beizubehalten, dauernd

wesentlich benachteiligt sind
b) „Persönliche Assistenz“: ist eine spezifische

Form der persönlichen Hilfe nach den Prinzipien

der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in

den Bereichen Haushalt, Körperpflege/

Grundbedürfnisse, Erhaltung der Gesundheit,

Mobilität, Kommunikation und Freizeit,

die Menschen mit Behinderung in die Lage

versetzt, im eigenen

Privathaushalt ihr Leben selbstbestimmt und

eigenverantwortlich zu führen. Nach Maßgabe

der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

können auch einzelne ärztliche oder pflegerische

Tätigkeiten durchgeführt werden.

	4. Voraussetzungen für die Gewährung

einer Förderung
5. Punkt: 

• österreichische Staatsbürgerschaft oder durch

das EWR-Abkommen Begünstigte oder

Gleichstellung bezüglich der Hilfe für behinderte

Menschen auf Grund von Staatsverträgen
6. Punkt: 

• Hauptwohnsitz und tatsächlicher Aufenthalt in

Wien sechs Monate vor der Antragstellung

sowie für die Dauer der Förderung
10. Punkt: 

• Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen (insbes.

Arbeits- und Steuerrecht)

Letzter (11.) Punkt:

• kein Bezug gleichartiger oder ähnlicher

Leistungen (z.B. vollbetreutes Wohnen,

Beschäftigungstherapie, Tagesstruktur, 24-

Stunden-Betreuung, ambulante/extramurale

Pflege und Betreuung mit Ausnahme der

Hauskrankenpflege).
	4. Voraussetzungen für die Gewährung

einer Förderung
5. Punkt:

österreichische Staatsbürgerschaft oder durch

das EWR-Abkommen Begünstigte oder

Gleichstellung bezüglich der Hilfe für Menschen

mit Behinderung auf Grund von Staatsverträgen.
6. Punkt: 

Hauptwohnsitz oder mangels eines solchen

tatsächlicher Aufenthalt in Wien sechs Monate

vor der Antragstellung sowie Hauptwohnsitz

und Aufenthalt für die Dauer der Förderung in

Wien
10. Punkt: 

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen (insbes.

Arbeits- und Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht)

Neuer (11.)  Punkt: 

Keine ständige professionelle Pflege erforderlich

letzter (12.) Punkt:

kein Bezug gleichartiger oder ähnlicher

Leistungen (z.B. vollbetreutes Wohnen,

Beschäftigungstherapie, Tagesstruktur, 24-

Stunden-Betreuung, ambulante/extramurale

Pflege und Betreuung mit Ausnahme der

Pflege durch Angehörige des gehobenen

Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege).

	5. Antragstellung

5. 2. Anlässlich der Antragstellung sind insbesondere

folgende Nachweise zu erbringen:
3. Punkt: 

• Anspruch auf Bezüge aus Unterhaltsverpflichtungen

gegenüber Ehegatten (auch

geschiedener Ehegatten)
4. Punkt: 

• Gesamteinkommen des Ehepartners/der

Ehepartnerin (Einkommensbelege wie oben)
	5. Antragstellung
5. 2. Anlässlich der Antragstellung sind insbesondere

folgende Nachweise zu erbringen:
3. Punkt: 

Anspruch auf Bezüge aus Unterhaltsverpflichtungen

)

4. Punkt: 

Gesamteinkommen des Ehepartners/der

Ehepartnerin (Einkommensbelege wie oben),

oder die gerichtlich festgelegte bzw.

festgestellte Unterhaltsverpflichtung

	6. Zuerkennung der Förderung
6.3. Eine Förderung kann nur gewährt werden, wenn

Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit

des Mitteleinsatzes gewährleistet sind und die Erreichung

des Förderzweckes gesichert ist.
	6. Zuerkennung der Förderung

6.3. Eine Förderung kann nur gewährt werden, wenn

Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit

des Mitteleinsatzes gewährleistet sind und der Förderzweck

nicht auf andere Art und Weise erzielt werden

kann.

	7. Widmungsgemäße Verwendung der

zuerkannten Fördermittel
7.3. Dem Fördernehmer/Der Fördernehmerin obliegt

die Wahl der Persönlichen AssistentInnen. Angehörige

dürfen nur bis zum Ausmaß von 30% der bewilligten

Fördersumme als AssistentInnen herangezogen werden.
	7. Widmungsgemäße Verwendung der

zuerkannten Fördermittel
7.3. Dem Fördernehmer/Der Fördernehmerin obliegt

die Wahl der Persönlichen AssistentInnen. Angehörige

dürfen nur bis zum Ausmaß von 30% der anerkannten

Summe des im jeweiligen Monat zur Abrechnung gebrachten

Betrages in Anspruch genommen werden.

	8. Selbstbehalt
8.1. Als Selbstbehalt des Fördernehmers/der Fördernehmerin

werden der den vierfachen Richtsatz der

Sozialhilfe für einen Alleinunterstützten übersteigende

Teil seines/ihres Gesamteinkommens sowie die ihm/ihr

zuerkannten pflegebezogenen Geldleistungen mit

Ausnahme des Pflegegeldtaschengeldes in der Höhe

von 10vH des Pflegegeldes der Stufe 3 herangezogen.

Darüber hinaus hat der Ehegatte/die Ehegattin (auch

der/die unterhaltspflichtig geschiedene Ehegatte/

Ehegattin) des Fördernehmers/der Fördernehmerin

einen Selbstbehalt in Höhe des den vierfachen

Richtsatz der Sozialhilfe für einen Alleinunterstützten

übersteigenden Teil seines/ihres Gesamteinkommens

zu leisten. Der Selbstbehalt des Ehegatten/

der Ehegattin bzw. des/der unterhaltspflichtig

geschiedenen Ehegatten/Ehegattin darf 30 vH seines/

ihres Gesamteinkommens nicht überschreiten. Tatsächliche

Unterhaltszahlungen an den Fördernehmer/

die Fördernehmerin gelten als sein/ihr Einkommen.

Leistet der Ehegatte/die Ehegattin bzw. der/die unterhaltspflichtig

geschiedene Ehegatte/ Ehegattin Unterhaltszahlungen

an den Fördernehmer/die Fördernehmerin,

werden diese vom Gesamteinkommen des/der

(unterhaltspflichtig geschiedenen) Ehegatten/Ehegattin

in Abzug gebracht.
	8. Selbstbehalt
8.1. Als Selbstbehalt des Fördernehmers/der Fördernehmerin

werden der den vierfachen Richtsatz der

Sozialhilfe für einen Alleinunterstützten übersteigende

Teil seines/ihres Gesamteinkommens sowie die ihm/ihr

zuerkannten pflegebezogenen Geldleistungen mit

Ausnahme des Pflegegeldtaschengeldes in der Höhe

von 10vH des Pflegegeldes der Stufe 3 herangezogen.

Tatsächliche Unterhaltszahlungen des Ehegatten/der

Ehegattin (auch des/der geschiedenen Ehegatten/

Ehegattin) an den Fördernehmer/ die Fördernehmerin

gelten als sein/ihr Einkommen.

	14. Inkrafttreten
Die spezifische Förderrichtlinie zur „Pflegegeldergänzungsleistung

für Persönliche Assistenz“ für

Menschen mit Behinderung wurde durch Beschluss

des Kuratoriums des FSW mit Wirksamkeit 1. April

2008 in Kraft gesetzt.
	14. Inkrafttreten
Die spezifische Förderrichtlinie zur „Pflegegeldergänzungsleistung

für Persönliche Assistenz“ für

Menschen mit Behinderung wurde durch Beschluss

des Kuratoriums des FSW mit Wirksamkeit 1. Jänner

2010 in Kraft gesetzt.



